
Wirkungsmodell „Sicherstellung der Badewasserqualität in Gemeinschaftsbädern in der Schweiz“ 

Quelle: Darstellung Interface; Stand: Juni 2017. Legende: * = Die Anmeldestelle Chemikalien (AS) ist die gemeinsame Anlauf- und Verfügungsstelle für Chemikalien des BAFU, BAG und SECO;  

** = Trägerschaft Fachbewilligung Badewasserdesinfektion; farbige Pfeile = Wirkungsketten. Weitere Abkürzungen siehe Abkürzungsverzeichnis im erläuternden Bericht zum Wirkungsmodell. 

 

Vollzug und Output
(Kantone, beauftragte Stellen)

Impact
(Begünstigte, Ziele)

Outcome
(Umsetzung in Gemeinschaftsbädern)

Vollzug und Output
(Regulierungsbehörden)

Konzept
(Rechtserlasse, Normen)

13. kontrollieren in Verkehr gebrachte 
oder verwendete Biozidprodukte (Art. 
58 VBP)

14. regeln und führen amtliche Über-
wachung von Gemeinschaftsbädern 
durch: Messungen Badewasserqua-
lität, Inspektionen von Aufbereitungs-
anlagen, Überprüfung der Selbst-
kontrollen durch das Badepersonal 
(z.B. Probenahme, Inspektion) und 
deren Dokumentation

15. ordnen geeignete Massnahmen bei 
Beanstandungen in Gemeinschafts-
bädern an (z.B. öffentliche Warnung, 
Schliessung)

16. genehmigen Neu-/Umbauten von 
Gemeinschaftsbädern  und Wasser-
aufbereitungsanlagen (Art. 8 TBDV)

Kantonale Vollzugstellen
(Chemikalien-, Badewasserinspektorate)

6. definiert Anforderungen an die 
Qualität von Badewasser in 
Gemeinschaftsbädern (Art. 5 lit. i 
LMG, Anhänge TBDV)

7. beaufsichtigt Vollzug im Bereich 
Badewasserqualität (Art. 42 LMG)

8. arbeitet mit Kantonschemikern/
-innen in der Kommission Trink-
und Badewasser zusammen

BLV 

17. bauen und betreiben Gemeinschaftsbäder 
und Wasseraufbereitungsanlagen ent-
sprechend den gesetzlichen Anforderungen 

18. richten Wasseraufbereitungsanlagen nach 
anerkannten Regeln der Technik ein und 
lassen diese regelmässig überprüfen (Art. 
13 TBDV)

Betreiber/-innen von Gemeinschaftsbädern

19. eine Person mit Fachbewilligung ist einmal 
wöchentlich vor Ort anwesend (Art. 1 Abs. 
2 lit. a VFB-DB) und:

a. geht sicher mit Biozidprodukten um
b. kann Verantwortung für Badewasser-

qualität übernehmen, führt Selbst-
kontrollen durch und hält diese 
schriftlich fest (Art. 74 LGV, HyV)

c. dokumentiert Anweisungen an 
Personen ohne Fachbewilligung, stellt 
deren Schulung sicher und 
beaufsichtigt diese (Art. 14 TBDV)

20. angeleitetes Personal kann Aufgaben zur 
Aufbereitung des Badewassers ausführen

Badepersonal
Schutz der Badegäste

24. Die Badegäste nehmen 
keinen gesundheitlichen 
Schaden durch mangel-
haften hygienischen 
Zustand des Bade-
wassers oder falsche 
Konzentration von 
Desinfektionsmitteln

25. Das Wohlbefinden der 
Badegäste wird nicht 
beeinträchtigt (insb. 
durch Minimieren von 
Nebenreaktions-
produkten der 
Desinfektionsmittel)

Schutz des Badepersonals

26. Das Badepersonal ist 
geschützt vor schädli-
chen Einwirkungen der 
Mittel und Verfahren zur 
Desinfektion von Bade-
wasser, die mit ihrer 
Arbeit verbunden sind

Schutz der Umwelt 

27. Die Umwelt ist geschützt 
vor schädlichen Ein-
wirkungen

4. entscheidet über Anerkennungs-
gesuche für Fachbewilligungen 
des Badepersonals und Gleich-
wertigkeit von Qualifikationen (Art. 
4 und Art. 10 VFB-DB)

5. beaufsichtigt die Trägerschaft 
Fachbewilligung Badewasser-
desinfektion

BAG

i. Fortschritte und Weiterentwicklungen beim Stand der Wissenschaft/ Technik und beim Recht der wichtigsten Handelspartner der Schweiz (Art. 15 TBDV)
ii. Internationale Vorschriften, Normen, Bewertungen zur Zulassung/Inverkehrbringung von Chemikalien und Anerkennung von Fachbewilligungen des Badepersonals aus Mitgliedstaaten der EU/EFTA
iii. Besucherfrequenzen, meteorologische Bedingungen

9. beaufsichtigt Prüfungsstellen (Art. 8 
VFB-DB)

10. führt Prüfungsstatistik und erstatten 
Bericht zuhanden des BAG

Trägerschaft Fachbewilligung**                      
(Berufsverbände IFC und OdA igba)

1. bewerten Bioziprodukte nach Be-
langen spezifischer Schutzziele 
wie menschliches Leben/Gesund-
heit, Umwelt- und Arbeitnehmer-
schutz  und prüfen deren Zulas-
sung (Art. 10 ChemG, Art. 52 VBP)

2. analysieren Stichproben von in 
Verkehr gebrachten Biozid-
produkten (Art. 53 VBP)

3. beaufsichtigten Vollzug im Bereich 
Biozidprodukte (Art. 33 ChemG) 

Zuständige Stellen Biozidprodukte
(BAG, BAFU, SECO, BLV, AS*) 

11. führen Kurse/Prüfungen durch und 
stellen Fachbewilligungen fürs Bade-
personal aus (Art. 9 VFB-DB)

12. führen Verzeichnis über Personen mit 
Fachbewilligungen

Private Prüfungsstellen                                 
(igba, aqua suisse, HFS, APR) 

Anforderungen an die Bade-
wasserqualität in Gemein-
schaftsbädern (Art. 5 lit. i 
LMG, TBDV Anhänge 5, 6, 7)

Anforderungen an das 
Inverkehrbringen und den 
Umgang mit Biozidproduk-
ten , welche für die Bade-
wasseraufbereitung als 
Desinfektionsmittel verwen-
det werden (Art. 6 ChemG, 
ChemV, Art. 7 ChemRRV, 
Art. 3 VBP, Art. 14 TBDV)

Anforderungen an die Aus-
bildung von Personen , die 
mit den Mitteln und Verfahren 
zur Desinfektion von Bade-
wasser in Gemeinschafts-
bädern arbeiten (Fach-
bewilligung Badewasser-
desinfektion , VFB-DB)

Anerkannte technische 
Normen zu Bau und Betrieb
von Gemeinschaftsbädern 
und Wasseraufbereitungsan-
lagen (z.B. SIA-Norm 385/9)

21. Wasseraufbereitungsverfahren und   
-anlagen entsprechen den anerkannten 
technischen Normen

22. verwendete Biozidprodukte sind zulässig, 
werden korrekt dosiert und gehandhabt

23. einwandfreie hygienische Wasserqualität ist 
jederzeit an jeder Stelle des Beckens 
gewährleistet 

Geschaffene Verhältnisse 

Kontext


